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3418 Aufhebung des Reglements über die Gewährung von Förderbei-
trägen an die Nutzung erneuerbarer Energien (Energieförderregle-
ment); 1. Lesung

 

1. Ausgangslage

Im März 2012 wurde das Reglement über die Gewährung von Förderbeiträgen an die Nutzung

erneuerbarer Energie (Energieförderreglement) erlassen. Mit dem Förderreglement wollte man

Eigentümerinnen und Eigentümer mit finanziellen Beiträgen motivieren, Investitionen in Gebäu-

de und Heizungen zu tätigen. Das kommunale Energieförderreglement sollte das kantonale

Energiepaket ergänzen. Die als Anschubfinanzierung gedachte Förderung hat unter dem

Aspekt der EnergiewendedasZiel erreicht. Die zu bewilligenden Fördergesuche überschreiten
Jahr für Jahr die vom Einwohnerrat bewilligten Fördergelder.

Der Kanton hat eine breit abgestützte finanzielle Unterstützung durch das Energiepaket Basel-

land. Eine weitere Unterstützung durch die Gemeinde ist daher nicht mehr angezeigt. Das Ba-

selbieter Energiepaket schrieb im 2022 Rekordzahlen. Noch nie wurden so viele Gesuche(ca.

2'600) gestellt und noch nie wurden so viele Beiträge (rund 24 Millionen Franken) zugespro-
chen.

Durch die angespannte Finanzlage der Gemeinde Pratteln, mussten bereits diverse Massnah-

men zur Reduzierung der Ausgaben erfolgen. Hinzu kommt, dass das Budget 2024 hängiger

Gesuche von 2023 bereits wieder vollumfänglich ausgeschöpftist. |

Im Jahr 2023 wurden 25 Fördergesuchefür Photovoltaik-Anlagen eingereicht. Dies versursacht

Kosten von CHF 75'000. Aus dem Jahr 2022 sind noch 32 Gesuche hängig resp. noch nicht

ausbezahlt. Ein Gesamtbetrag von CHF 171'000 ist daher hängig. Diese Summeüberschreitet
das Budget massiv. |

2. Erwägungen

Der Kanton hat seine Förderbeiträge ausgebaut. Eine weitere Unterstützung durch die Gemein-

de ist nicht mehr angezeigt. Diverse grössere Gemeinden, darunter die Gemeinden Reinach,

Allschwil sowie Augst, zahlen spätestens seit dem Jahr 2022 keine zusätzlichen Gelder mehr

für erneuerbare Energien. |

Jährlich können somit CHF 50'000 eingespart werden.

3. Beschluss

Das Reglement über die Gewährung von Förderbeiträgen an die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien (Energieförderreglement) wird per 1. Juli 2024 aufgehoben.
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